
Auszug aus dem Aktiengesetz 
 

 

§ 15 Verbundene Unternehmen 
Verbundene Unternehmen sind rechtlich selbständige Unternehmen, die im Verhältnis zueinander in 
Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen (§ 16), abhängige 
und herrschende Unternehmen (§ 17), Konzernunternehmen (§ 18), wechselseitig beteiligte 
Unternehmen (§ 19) oder Vertragsteile eines Unternehmensvertrags (§§ 291, 292) sind. 
 
§ 16 In Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen 
 
(1) Gehört die Mehrheit der Anteile eines rechtlich selbständigen Unternehmens einem anderen 
Unternehmen oder steht einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte zu 
(Mehrheitsbeteiligung), so ist das Unternehmen ein in Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen, das 
andere Unternehmen ein an ihm mit Mehrheit beteiligtes Unternehmen. 
 
(2) Welcher Teil der Anteile einem Unternehmen gehört, bestimmt sich bei Kapitalgesellschaften nach 
dem Verhältnis des Gesamtnennbetrags der ihm gehörenden Anteile zum Nennkapital, bei 
Gesellschaften mit Stückaktien nach der Zahl der Aktien. Eigene Anteile sind bei Kapitalgesellschaften 
vom Nennkapital, bei Gesellschaften mit Stückaktien von der Zahl der Aktien abzusetzen. Eigenen 
Anteilen des Unternehmens stehen Anteile gleich, die einem anderen für Rechnung des 
Unternehmens gehören. 
 
(3) Welcher Teil der Stimmrechte einem Unternehmen zusteht, bestimmt sich nach dem Verhältnis der 
Zahl der Stimmrechte, die es aus den ihm gehörenden Anteilen ausüben kann, zur Gesamtzahl aller 
Stimmrechte. Von der Gesamtzahl aller Stimmrechte sind die Stimmrechte aus eigenen Anteilen 
sowie aus Anteilen, die nach Absatz 2 Satz 3 eigenen Anteilen gleichstehen, abzusetzen. 
 
(4) Als Anteile, die einem Unternehmen gehören, gelten auch die Anteile, die einem von ihm 
abhängigen Unternehmen oder einem anderen für Rechnung des Unternehmens oder eines von 
diesem abhängigen Unternehmens gehören und, wenn der Inhaber des Unternehmens ein 
Einzelkaufmann ist, auch die Anteile, die sonstiges Vermögen des Inhabers sind. 
 
§ 17 Abhängige und herrschende Unternehmen 
 
(1) Abhängige Unternehmen sind rechtlich selbständige Unternehmen, auf die ein anderes 
Unternehmen (herrschendes Unternehmen) unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß 
ausüben kann. 
 
(2) Von einem in Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmen wird vermutet, daß es von dem an ihm mit 
Mehrheit beteiligten Unternehmen abhängig ist. 
 
§ 18 Konzern und Konzernunternehmen 
 
(1) Sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen 
Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefaßt, so bilden sie einen Konzern; die 
einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen. Unternehmen, zwischen denen ein 
Beherrschungsvertrag (§ 291) besteht oder von denen das eine in das andere eingegliedert ist (§ 
319), sind als unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt anzusehen. Von einem abhängigen 
Unternehmen wird vermutet, daß es mit dem herrschenden Unternehmen einen Konzern bildet. 
 
(2) Sind rechtlich selbständige Unternehmen, ohne daß das eine Unternehmen von dem anderen 
abhängig ist, unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt, so bilden sie auch einen Konzern; die 
einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen. 


